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   AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  DER  STADT  SCHWABACH 

A m t s b l a t t  

                                                Nr. 30 | Freitag, 30. April 2021 

 
 

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Senioren entfällt 
 
Die für Montag, 03.05.2021, geplante Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Senioren entfällt. 
 
Stadt Schwabach, 26.04.2021 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
 
 

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Umbau und Umstrukturierung des real SB-Warenhaus in Kaufland SB Warenhaus auf dem 

Anwesen Am Falbenholzweg 15, Gemarkung Penzendorf, Flur Nr. 117/5 in Schwabach 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 19.04.2021, BV-Nr. 27/2021 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO 
durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 30.04.2021 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Straße 6/8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfsbelehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. 

 

 

 

 

Fortsetzung Seite 2 
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Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die 
Gerichte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Ver-
bindlichkeit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur im Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

Stadt Schwabach, 20.04.2021 

Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 
 

Bebauungsplan S-118-20 „Herderstraße – Wiesenstraße Ost“  
mit integriertem Grünordnungsplan 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) 
und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planauslegung gem. § 3 Abs. 1 

BauGB 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26.02.2021 für das o. g. Gebiet das Verfahren zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes mit der Bezeichnung S-118-20 eingeleitet.  
 
Vorrangiges planerisches Ziel ist die Entwicklung bisher unbebauter Flächen zu einem Wohngebiet unter Be-
rücksichtigung des Umfeldes und des umliegenden Verkehrsnetzes sowie die Schaffung eines öffentlichen 
Grünzuges. 
 
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan S-118-20 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen 
und umfasst die Fl.Nrn. 1402, 1405 und 1408 sowie Teilflächen aus den Fl.Nrn. 1397/3, 1400/1, 1402/2 und 
1402/9, alle Gemarkung Schwabach. 
 
Gleichzeitig wird bekannt gemacht, dass die Planunterlagen zum o. g. Bebauungsplan S-118-20 im Rahmen 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung in der Zeit  
 

vom 10.05.2021 bis einschließlich 18.06.2021 
 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegt und die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB innerhalb der o.g. Frist beteiligt werden. 
 
 
 
 
 
Fortsetzung Seite 3 
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Die Planunterlagen sind während des Zeitraums der Öffentlichkeitsbeteiligung auf der Homepage der Stadt 
Schwabach unter folgendem Link einsehbar:  
 
http://www.schwabach.de/planverfahren-nach-baugb 
 
Die Planunterlagen können zusätzlich während der allgemeinen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 
8 Uhr bis 12 Uhr sowie Donnerstag von 14 Uhr bis 17 Uhr im Zimmer Nr. 21 des Referates für Stadtplanung 
und Bauwesen, Schwabach, Albrecht-Achilles-Str. 6/8, Bürgerbauberatung nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung unter der Telefonnummer 09122 860-522, eingesehen werden. 
Für Auskünfte steht Frau Meyer oder ihre Vertretung zur Verfügung. 
 
Die geltenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-
CoV-2 werden eingehalten. Aus Gründen des Infektionsschutzes und der Vorsorge darf das Zimmer nur ein-
zeln und mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.  
 
Während des Auslegungszeitraumes können Anregungen zur Planung vorgebracht werden. Im Rahmen die-
ser Planauslegung wird auch Gelegenheit zur Erörterung gegeben. Eine gesonderte Benachrichtigung über 
die Behandlung der vorgebrachten Äußerungen während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Stadt-
rat ist gemäß den Vorschriften des BauGB nicht vorgesehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der darauffolgenden Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebau-
ungsplanentwurf (gem. § 3 Abs. 2 BauGB) die Möglichkeit besteht, erneut Stellungnahmen vorzubringen, die 
dann im Stadtrat formell behandelt werden und über die der Stadtrat später die Abwägung durchführt. Ort 
und Dauer der Auslegung werden zu gegebener Zeit im Amtsblatt der Stadt Schwabach bekannt gemacht. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. e Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) i.V.m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG (Bayerisches Datenschutzgesetz) i.V.m. dem 
anzuwendenden Fachgesetz. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte kön-
nen Sie online unter:  
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_4/downloads/stadtplanung/Bauleitplanung-Art-13-14-
DSGVO.pdf  
abrufen. Alternativ erhalten Sie diese Informationen auch im Amt für Stadtplanung und Bauordnung (Alb-
recht-Achilles-Str. 6/8, 91126 Schwabach) während der Öffnungszeiten.  
 
Anlage1: Geltungsbereich Bebauungsplan S-118-19 
 
Stadt Schwabach, 26.04.2021 
 
Ricus Kerckhoff  
Stadtbaurat  
 
 
 

http://www.schwabach.de/planverfahren-nach-baugb
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_4/downloads/stadtplanung/Bauleitplanung-Art-13-14-DSGVO.pdf
https://www.schwabach.de/images/referate/referat_4/downloads/stadtplanung/Bauleitplanung-Art-13-14-DSGVO.pdf
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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Anwesen Sieben Morgen, Gemarkung 

 Penzendorf, Flur Nr. 148/15 in Schwabach 
  
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 20.04.2021, BV-Nr. 615 / 2020 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO 
durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 30.04.2021 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122 860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Str. 6-8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfs-belehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die 
Gerichte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Ver-
bindlichkeit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur im Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
Stadt Schwabach, 22.04.2021 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgh.bayern/
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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Nutzungsänderung von Wohnung in Büro (DG) auf dem Anwesen Konrad-Adenauer-Str. 53, 

Gemarkung Schwabach, Flur Nr. 1192 in Schwabach 
  
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 20.04.2021, BV-Nr. 553 / 2020 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO 
durch die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 30.04.2021 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles Str. 6/8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfs-belehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die 
Gerichte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Ver-
bindlichkeit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur im Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
Stadt Schwabach, 22.04.2021 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 
 
 
 
 
 

http://www.vgh.bayern/
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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu präventiven 

Zwecken 
 
Die Stadt Schwabach erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Die mit Allgemeinverfügung v. 03.03.2021 angeordnete Stallpflicht für private und gewerbliche Tierhal-

ter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs.2 Nr.2 der Geflügelpest Verordnung (hierunter fallen: Enten, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangen-
schaft aufgezogen oder gehalten werden) im Gebiet der Stadt Schwabach halten sowie das Verbot von 
Geflügelmärkten und -ausstellungen, wird zum 30.04.2021 aufgehoben.  
 

2. Alle anderen – mit Allgemeinverfügung v. 03.03.2021 angeordneten – Maßnahmen zur Aufrechterhal-
tung der Biosicherheit in Geflügelhaltungen bleiben weiterhin in Kraft. 
Halter von Geflügel in der Stadt Schwabach haben somit weiterhin bis einschließlich 1.000 Stück Geflügel 
sicherzustellen, dass 

a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen unbefugten 
Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit be-
triebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese Personen 
die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts des 
Geflügels unverzüglich ablegen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzkleidung 
nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerätschaften und der 
Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die frei gewordenen 
Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert 
werden, 

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsverordnung 
unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigten Platz gereinigt und desin-
fiziert werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und 
aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des Buchstaben 
b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen ge-
macht werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeten Geflügels 
nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und 
Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 
3. Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen freilebende: Hüh-

nervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt 
weiterhin ein allgemeines Fütterungsverbot in der Stadt Schwabach. 
 

4. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 3 des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

5. Kosten werden nicht erhoben. 
 

6. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. Gleichzeitig tritt 
die Allgemeinverfügung vom 03.03.2021 außer Kraft. 
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Hinweise: 

 
1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich der allgemein 

geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird 
hingewiesen.  

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von Geflügelhändlern anhand der 
Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung von Geflügel durch den Tierhalter 
zu überprüfen. Alternativ ist die Liste der zugelassenen Handelsbetriebe im Internet abrufbar unter: 
http://tsis.fli.bund.de/GlobalTemp/201611160920057638.pdf  

3. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Reb-
hühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn 
der Tätigkeit unter Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt vo-
raussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes, bezogen auf die jeweilige Tierart, 
mitzuteilen.  
 

4. Ordnungswidrig i .S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4 
des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.  
 

5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 
der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungs-einrichtungen sind kostenfrei.  

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil der Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung in der Stadt Schwabach, Nördliche Ringstr. 2a-c, 91126 Schwabach, Zimmer 2.17 aus. Sie kann 
dort während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
Stadt Schwabach, 29.04.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Straßensperrung 
 
Kirchenberg 
Der Kirchenberg wird aufgrund der Reparatur eines Wasserrohrbruchs auf Höhe der Hausnummer 10 vom 
03.05. bis voraussichtlich 06.05.2021 für den Verkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist jeweils bis zur Ar-
beitsstelle möglich.  
 
Stadt Schwabach, 28.04.2021 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Stadtwerke Schwabach GmbH informieren 
 
Die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Schwabach GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckan-
schlussverordnung – NDAV), für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschluss-
verordnung – NAV) und über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) wer-
den zum 01.05.2021 geändert. 
 
Schwabach, 30.04.2021 
Stadtwerke Schwabach GmbH 
 
Winfried Klinger, Geschäftsführer 
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Anlagen 
Ergänzenden Bedingungen zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und des-
sen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) 
 
Ergänzenden Bedingungen zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und des-
sen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – 
NAV)  
 
Ergänzenden Bedingungen zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und des-
sen Nutzung für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 

 

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN der Stadtwerke Schwabach GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedin-

gungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck  

(Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) 

 
Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 30.04.2021 
 
  
Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 
Der Brennwert des Erdgases beträgt durchschnittlich 11,293 kWh/m3 mit einer Schwankungsbreite zwischen 
11,267 kWh/m3 und 11,316 kWh/m3 (Erdgasqualität: H-Gas). Der Ruhedruck beträgt 23,0 mbar.  

Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschlussnehmers, soweit möglich, angemessen 
berücksichtigt.  

Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netzanschluss 
sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu beantragen. 

Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem eine eigene 
Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungsnetz anzuschließen, 
soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers (wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche Ver-
bindung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

Netzanschlüsse bei nicht ständig bewohnten Objekten (z.B. Ferienhäuser, Kleingartenanlagen) werden 
grundsätzlich außerhalb von Gebäuden errichtet.  

Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind vom 
Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 NDAV und 
unter den Voraussetzungen des § 11 NDAV Baukostenzuschüsse zu zahlen.  

Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV  

Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, 
in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen steht, die in den 
im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder aufgrund der Verstärkung insgesamt 
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vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung ge-
tragen.  

Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranla-
gen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung des Versorgungsbereiches 
notwendigen Anlagen, die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind.  

Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers.  

Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal 
berechnet. 

Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Ver-
teileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. Der vom Anschlussnehmer 
zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe der an dem betreffenden Netzanschluss 
für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung unter Berücksichtigung der Durchmi-
schung.    

Die jeweiligen Beträge sind dem Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach 
GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de), zu entnehmen.  

Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses notwendig ist – 
einen weiteren BKZ, wenn seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung 
zugrundeliegenden Maß erhöht.  
Eine erhebliche Erhöhung ist dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemessenen Verhältnis 
zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berechnung erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

Kosten gemäß § 9 NDAV 

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses, d. h. 
die Verbindung des Verteilernetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet ab der Versor-
gungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und Grundstücke. Er besteht aus der Netzanschlusslei-
tung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, Isolierstück, Haupt-
absperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-Druckregelgerät, auch wenn dieses hinter dem Ende des Netz-
anschlusses innerhalb des Bereichs der Kundenanlage eingebaut ist, es sei denn, im Netzanschlussvertrag 
wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen.  

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des Netzanschlus-
ses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen 
vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzanschlussvertrag gekündigt und/oder der Netzan-
schluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die Kosten für die Trennung des 
Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau. 

Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. nach Art 
und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der 
Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de), berechnet. Dabei sind die wesentlichen 
Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers werden angemessen be-
rücksichtigt. 

Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss über 
Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen erforderlichen 
Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von 
Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 5 NDAV 

Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall 
regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten 

http://www/#.stadtwerke-schwabach.de
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gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund von Mah-
nungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Vorauszahlung 
für den BKZ verlangen.  

Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetreiber angemes-
sene Abschlagszahlungen verlangen. 

Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV, Stilllegung des Netzanschlusses  

Jede Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und ist beim Netzbetreiber unter Verwen-
dung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen.  

Für jede Inbetriebsetzung der Gasanlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür entstehenden Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadt-
werke-schwabach.de), in Rechnung gestellt. 

Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbetriebsetzung der 
Gasanlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke 
Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de), wenn die Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an 
der Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. Auf Verlangen 
des Anschlussnehmers ist die  
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer hat 
das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die 
Pauschale ausweist.  

Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der Netzanschluss-
kosten voraus. 

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber sowie die Messstellenbetreiber eine be-
absichtigte Stilllegung des Netzanschlusses unverzüglich mitzuteilen.  

Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV 

Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gemäß 
§ 24 NDAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder -nutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NDAV 
vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer 
in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadt-
werke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de). Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnehmer oder -
nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder niedriger entstanden sind, gestat-
tet. 

Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollumfänglich entfallen 
sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten ab-
hängig gemacht.  

Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemäßer 
Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer oder -nut-
zer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preis-
blatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de) 
in Rechnung stellen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Entstehung 
dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat 

http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
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das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die 
Pauschale ausweist.  

 

Verlegung von Messeinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Messeinrichtungen des Netzbetreibers ge-
mäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber pauschaliert gemäß Preisblatt, 
ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de), 
zu erstatten. 

Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 

Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile so-
wie an den Betrieb der Gasanlagen sind in den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers 
sind in den Technischen Anschlussbedingungen auf der Homepage des Netzbetreibers unter 
www.stadtwerke-schwabach.de einzusehen. 

Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NDAV  

Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zu dem vom Netzbetreiber jeweils nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der erstmaligen Zahlungsaufforderung. 

Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 
einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt, ausgewie-
sen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de), berechnen. Auf 
Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsscha-
den überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist. 

Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 

Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB) 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandun-
gen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur 
Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versor-
gungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a 
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbe-
schwerden sind zu richten an: Stadtwerke Schwabach GmbH, Ansbacher Straße 14, 91126 Schwabach, Te-
lefon: +49 (0) 9122 / 936 – 0,   
E-Mail: info@stadtwerke-schwabach.de 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist 
abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das 
Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung 
einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 
BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) 
zu beantragen, bleibt unberührt.  

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 
10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69,  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundes-
netzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 oder 

http://www.stadtwerke-schwabach.de/
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01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz  

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle 
für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und An-
bieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der so ge-
nannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich 
zudem bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 

Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NDAV treten am 01.05.2021 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzen-
den Bedingungen vom 07.05.2018. 

 

 

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN 

der Stadtwerke Schwabach GmbH zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung  
(Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 
 

Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 30.04.2021 
 
 

Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 

Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 V oder 230 V und bei 
Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart werden 
die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkeiten angemes-
sen berücksichtigt.  

Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netzanschluss 
sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu beantra-
gen. 

Netzanschlusseinrichtungen bei nicht ständig bewohnten Objekten (z. B. Ferienhäuser, Bootshäuser, 
Kleingartenanlagen, Garagen) werden grundsätzlich außerhalb von Gebäuden errichtet. 

Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind 
vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß 
§ 9 NAV und unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukostenzuschüsse zu zahlen.  

Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV  

Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhält-
nis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen 
steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf Grund der 
Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Dabei wird nur der Teil der Leistungsanforde-
rung berücksichtigt, der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderun-
gen wird Rechnung getragen.  

Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileran-
lagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung des Versorgungs-
bereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatorenstationen die nicht einem ein-
zelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers.  

Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berech-
net. 

http://www.bfee-online.de/
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Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. Der vom An-
schlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe der an dem be-
treffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung unter 
Berücksichtigung der Durchmischung. 

Die jeweiligen Beträge sind dem Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach 
GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de) zu entnehmen. 

Der Anschlussnehmer zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netzanschlusses notwendig ist 
– einen weiteren BKZ, wenn seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Be-
rechnung zugrunde liegendem Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist dann anzunehmen, wenn 
der weitere BKZ in einem angemessenen Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Be-
rechnung erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

 

Kosten gemäß § 9 NAV 

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses, 
d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, beginnend an der Abzweig-
stelle des Niederspannungsnetzes und endend mit dem Hausanschlusskasten, es sei denn, im Netz-
anschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen.  

Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des Netzan-
schlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforderlich oder aus 
anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzanschlussvertrag gekün-
digt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer 
die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie dessen Rückbau. 

Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse (z. B. nach 
Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Home-
page der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de), berechnet. Dabei sind die 
wesentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers wer-
den angemessen berücksichtigt. 

Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss 
über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswegen 
erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netz-
anschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

 

Provisorische Anschlüsse 

Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden pauschal gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf 
der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de) abgerechnet.  

Provisorische Anschlüsse dürfen maximal für eine Dauer von 12 Monaten betrieben werden. Eine Verlängerung be-
darf der Zustimmung des Netzbetreibers.  

Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen.  

Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ; §§ 9 Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV 

Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszahlungen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschluss-
nehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber 
nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 
24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netzbetreibers nicht, unvoll-
ständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraus-
setzungen wird der Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen.  

Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetreiber ange-
messene Abschlagszahlungen verlangen. 

Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV, Stilllegung des Netzanschlusses 

Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim Netzbetreiber unter 
Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen.  

Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür entstehen-
den Kosten pauschal gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach 

http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
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GmbH  
(www.stadtwerke-schwabach.de) in Rechnung gestellt. 

Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbetriebsetzung 
der elektrischen Anlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage 
der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de), wenn die Inbetriebsetzung auf-
grund von Mängeln an der Anlage oder aus anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen 
nicht möglich ist. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuwei-
sen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht, nachzu-
weisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pau-
schale ausweist.  

Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der Netzan-
schlusskosten voraus. 

Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat dem Netzbetreiber sowie dem Messstellenbetreiber eine 
beabsichtigte Stilllegung des Netzanschlusses unverzüglich mitzuteilen. 

Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 

Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ge-
mäß § 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder im Falle 
des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden die Kosten dem 
Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal gemäß Preisblatt, ausge-
wiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwabach.de). Auf 
Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale 
muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Schaden nicht übersteigen. Dem Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die 
Kosten überhaupt nicht entstanden oder niedriger entstanden sind, gestattet.  

Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollumfänglich entfal-
len sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstel-
lungskosten abhängig gemacht.  

Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ordnungsgemäßer 
Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer 
oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entstehenden Kosten pauscha-
liert gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH 
(www.stadtwerke-schwabach.de), berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer hat 
die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen 
des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist.  

Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 
Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber pauschaliert 
gemäß Preisblatt, ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadt-
werke-schwabach.de), zu erstatten. 

 
 

Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 

Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagenteile sowie 
an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind in den Technischen An-
schlussbedingungen auf der Homepage des Netzbetreibers unter  
www.stadtwerke-schwabach.de einzusehen.  

In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren Nutzung von der 
vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die Zustimmung ist recht-
zeitig zu beantragen. 

Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV  

http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
https://www.stadtwerke-schwabach.de/
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Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zu dem vom Netzbetreiber jeweils 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen 
nach Zugang der erstmaligen Zahlungsaufforderung. 

Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 
einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Preisblatt, 
ausgewiesen auf der Homepage der Stadtwerke Schwabach GmbH (www.stadtwerke-schwab-
ach.de), berechnen. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzu-
weisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat 
das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger ent-
standen ist, als es die Pauschale ausweist. 

Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die 
rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 

Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB) 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstan-
dungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum Vertragsab-
schluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den 
Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie be-
treffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Un-
ternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Schwabach 
GmbH, Ansbacher Straße 14, 91126 Schwabach,  Telefon: +49 (0) 9122 / 936 – 0,  
E-Mail: info@stadtwerke-schwabach.de 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbei-
tungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt 
unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzuneh-
men. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjäh-
rung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein an-
deres Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.  

 

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 
133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69,  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/ 
22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur NAV treten am 01.05.2021 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden 
Bedingungen vom 01.07.2018. 

  

ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN der Stadtwerke Schwabach GmbH zu der Verordnung über Allge-

meine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Versorgung mit Wasser (AVBWas-
serV)  
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 30.04.2021 
 
 

1. Vertragsabschluss und Antrag auf Wasserversorgung gemäß § 2 AVBWasserV 

1.1 Die Aufnahme der Wasserversorgung ist unter Verwendung des zur Verfügung gestellten Vertrags-
formulars des Netzbetreibers zu beantragen. 

1.2 Der Netzbetreiber schließt den Versorgungsvertrag grundsätzlich mit dem Eigentümer/den Eigentü-
mern oder dem/den Erbbauberechtigten des anzuschließenden Grundstückes ab. In Ausnahmefällen 
kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten, z. B. Mieter, Pächter, Erbbauberechtigten, 
Nießbraucher, abgeschlossen werden. 

http://www.stadtwerke-schwabach.de/
http://www.stadtwerke-schwabach.de/
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
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1.3 Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne 
des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG), so wird der Versorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer abgeschlossen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet sich, den 
Verwalter oder eine andere Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte aus dem Versorgungs-
vertrag für die Wohnungseigentümer mit dem Netzbetreiber wahrzunehmen und personelle Änderun-
gen, die die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, dem Netzbetreiber unverzüglich mitzutei-
len. Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die gegenüber einem Wohnungseigentümer angegebe-
nen Erklärungen des Netzbetreibers auch für die übrigen Eigentümer rechtswirksam. Jeder Woh-
nungseigentümer haftet nach dem Verhältnis seines Miteigentumsanteils (§§9a Abs. 4, 16 Abs. 1 
WEG).  

2. Baukostenzuschüsse (BKZ) gemäß § 9 AVBWasserV 

2.1 Der Anschlussnehmer zahlt dem Netzbetreiber bei Anschluss seines Bauvorhabens an das Leitungs-
netz des Netzbetreibers einen Baukostenzuschuss zur Abdeckung von bis zu 70% der nach § 9 Abs. 
1 Satz 1 AVBWasserV ansatzfähigen Kosten für die Erstellung und Verstärkung von der örtlichen 
Versorgung dienenden Verteilungsanlagen, gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetrei-
bers. 

2.2 Die örtlichen Verteilungsanlagen sind die der Erschließung des Versorgungsbereiches dienenden 
Einrichtungen, wie beispielsweise Hauptleitungen, Versorgungsleitungen, Behälter, Armaturen, 
Druckerhöhungs- und sonstige zugehörige Anlagen. Der Versorgungsbereich richtet sich nach der 
versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen. 

2.3 Die Bemessungsgrundlage für den Baukostenzuschuss ist die Größe der Messeinrichtung. Der Bau-
kostenzuschuss wird nach dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers berechnet. 

2.4 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn eine wesentliche Erhöhung 
der Leistungsanforderung durch den Kunden erfolgt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine grö-
ßere Messeinrichtung eingebaut werden muss. Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses be-
misst sich nach der Differenz zwischen dem Baukostenzuschuss, der für eine Messeinrichtung mit 
vorheriger Leistungsanforderung gemäß des jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers zu zahlen 
wäre und dem Baukostenzuschuss, der für eine Messeinrichtung mit der erhöhten Leistungsanforde-
rung gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers zu zahlen wäre. 

2.5 Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Sind die 
erforderlichen Verteilungsanlagen erst zu einem späteren Zeitpunkt fertiggestellt, wird der Baukos-
tenzuschuss zu diesem Zeitpunkt fällig. Dies gilt entsprechend für den weiteren Baukostenzuschuss. 

3. Hausanschluss gemäß § 10 AVBWasserV 

3.1 Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, dem 
eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Anschluss an die Versorgungslei-
tung anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers entgegenstehen.  

3.2 Der Hausanschluss nach dem Absperrorgan an der Wasserversorgungsleitung ist Eigentum des An-
schlussnehmers. Der Anschlussnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen am Hausanschluss ein-
schließlich dessen Errichtung nach den geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik eigen-
ständig und auf eigene Kosten vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. § 10 Abs. 6 AVBWasserV 
findet Anwendung. 

3.3 Das Absperrorgan (Absperrschieber oder Anbohrschelle oder Druckanbohrventil) und das Hinweis-
schild werden vom Netzbetreiber geliefert, eingebaut, unterhalten, erneuert, geändert und beseitigt. 
Die Kosten für das Absperrorgan einschließlich Zubehör und Montage werden beim erstmaligen Ein-
bau und bei einer vom Anschlussnehmer gewünschten Verstärkung oder Änderung dem Anschluss-
nehmer berechnet. Der Verrechnungssatz für das Absperrorgan (Absperrschieber, Anbohrschelle 
oder Druckanbohrventil) wird bis zu einer Größe von 2“ gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des 
Netzbetreibers pauschal berechnet. 
Der Anschlussnehmer trägt die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Ab-
trennung und Beseitigung für die übrigen Teile des Hausanschlusses. Die Ausführung der Arbeiten 
hierfür kann durch den Netzbetreiber oder einen im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers zugelas-
senen Installateur erfolgen. 

Der Netzbetreiber ist zur Trennung des Hausanschlusses berechtigt, wenn der Anschlussnehmer 
oder der Netzbetreiber den Versorgungsvertrag gekündigt hat. 
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3.4 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Trennung des Hausanschlus-
ses nach Ziffer 3.5. Die Berechnung der jeweiligen Kosten erfolgt gemäß dem jeweils gültigen Preis-
blatt des Netzbetreibers.  

4. Kundenanlage gemäß § 12 AVBWasserV 

4.1 Schäden im Bereich der Kundenanlage sind vom Kunden unverzüglich zu beseitigen. Mit der Beseiti-
gung von Schäden, die eine wesentliche Änderung der Kundenanlage bedeuten oder die Rückwir-
kungen auf den Hausanschluss oder das Versorgungsnetz haben können, hat der Kunde den Netz-
betreiber oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetrage-
nes Installationsunternehmen zu beauftragen.  

4.2 Der Kunde hat (vorbehaltlich § 21 AVBWasserV) die durch die Messeinrichtung erfasste Wasser-
menge zu zahlen. Dies gilt auch dann, wenn durch Schäden an der Kundenanlage oder aus einem 
anderen Grund Wasser ungenutzt austritt, es sei denn, der Schaden ist nachweisbar auf ein schuld-
haftes Verhalten des Netzbetreiber bzw. eines Erfüllungsgehilfen des Netzbetreibers zurückzuführen. 

4.3 Der bestimmungsgemäße Betrieb der Kundenanlage umfasst auch eine regelmäßige Wasserent-
nahme in dem Umfang, dass alleine hierdurch eine ausreichende Spülung des Hausanschlusses er-
folgt. Die zur Sicherstellung einer ausreichenden Spülung erforderlichen Wasserentnahmemengen 
werden auf Grundlage der allgemein anerkannten Regeln der Technik ermittelt. Anderenfalls hat der 
Kunde die dem Netzbetreiber entstehenden Kosten, z. B. für aus trinkwasserhygienischen Gründen 
erforderliche, vermehrte Spülungen, zu tragen. Der Kunde hat auch die dem Netzbetreiber entste-
henden Kosten für Spülungen des Hausanschlusses zu tragen, welche mangels Inbetriebsetzung 
oder aufgrund durch den Kunden verschuldeter, verspäteter Inbetriebsetzung der Kundenanlage er-
forderlich werden. 

5. Inbetriebsetzung der Kundenanlage gemäß § 13 AVBWasserV 

5.1 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt gemäß § 13 AVBWasserV durch den Netzbetreiber 
bzw. dessen Beauftragte und ist bei dem Netzbetreiber unter Verwendung des von diesem zur Verfü-
gung gestellten Auftragsformulars zu beantragen. Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt in 
der Regel frühestens vier bis sechs Wochen nach Fertigstellung der Leitungsverlegung einschließlich 
Wiederherstellungsarbeiten und ist nach Baufertigstellung, vollständig eingegangener Antragsunter-
lagen und vollständigem Zahlungseingang des Baukostenzuschusses möglich. Die Kosten hierfür 
werden dem Kunden pauschal gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers in Rech-
nung gestellt. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Kundenanlage aufgrund festgestellter Mängel 
an der Anlage nicht möglich, so zahlt der Kunden hierfür sowie für alle etwaigen weiteren vergebli-
chen Inbetriebsetzungen jeweils den gleichen Betrag; der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass 
Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als die Pauschale ausweist. 

6. Nachprüfen von Messeinrichtungen gemäß § 19 AVBWasserV 

6.1 Zu den Kosten für die Prüfung der Messeinrichtung nach § 19 Abs. 2 AVBWasserV gehören sämtli-
che im Zusammenhang mit der Nachprüfung anfallenden Kosten, wie beispielsweise die Gebühren 
der Eichbehörde oder staatlich anerkannten Prüfstelle und die Kosten für den Ein- und Ausbau sowie 
den Transport der Messeinrichtung. 

7. Plombenverschlüsse 

7.1 Wasserzähler werden mit Plomben versehen. Die Plombenverschlüsse dürfen nur durch den Netz-
betreiber oder durch Berechtigte mit Zustimmung des Netzbetreibers entfernt werden. Wird vom 
Kunden oder von einem Installationsunternehmen festgestellt, dass Plomben fehlen, so ist dies dem 
Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen. 

7.2 Der Kunde haftet für eine von ihm zu vertretende Wiederanbringung von Plombenverschlüssen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Unbeschadet weiterer Ansprüche vom Netzbetreiber werden dem 
Kunden gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt die Wiederanbringung von Plombenverschlüssen 
nach Beschädigung oder unberechtigter Entfernung berechnet. Der Kunde hat das Recht nachzuwei-
sen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als die Pauschale aus-
weist. 

7.3 Wurden Plomben mit Einverständnis des Netzbetreibers durch einen in das lnstallateurverzeichnis 
des Netzbetreibers eingetragenen Installateur entfernt und hat dieser die Entfernung schriftlich ange-
zeigt, so erfolgt die Wiederanbringung der Plomben kostenfrei. 

8. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung gemäß § 33 AVBWasserV 
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8.1 Bei Einstellung der Versorgung nach § 33 AVBWasserV sind die Kosten der Einstellung sowie der 
Wiederaufnahme der Versorgung vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden pau-
schal gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers in Rechnung gestellt. Der Kunde hat 
das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, 
als es die Pauschale ausweist. 

8.2 Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Terminankündigung für die Einstellung bzw. Wiederauf-
nahme der Versorgung nicht angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht 
durchgeführt werden können, kann der Netzbetreiber die dadurch entstehenden Kosten pauschal, 
gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers, berechnen. Der Kunde hat das Recht, 
nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die 
Pauschale ausweist. 

8.3 Eine Wiederaufnahme der Versorgung findet nur zu den Öffnungszeiten des Netzbetreibers statt. 

 

9. Ablesung gemäß § 20 AVBWasserV  

9.1 Die Ablesung der Messeinrichtung nehmen Beauftragte des Netzbetreibers oder der Kunde selbst zu 
einem durch den Netzbetreiber bestimmten Zeitpunkt grundsätzlich in jährlichen Zeitabständen vor. 
Erfolgt eine Ablesung der Messeinrichtung durch den Kunden zu einem durch den Netzbetreiber be-
stimmten Zeitpunkt selbst, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Messeinrichtung selbst abzulesen, 
wenn der Kunde der Aufforderung zur Selbstablesung nicht nachkommt.  

9.2 Änderungen des Ablesezeitraumes sind dem Netzbetreiber vorbehalten. 

9.3 Der Netzbetreiber kann die gelieferte Wassermenge auf Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden schätzen, wenn der Zutritt zum Zwecke der 
Ablesung vom Kunden verweigert oder eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vorge-
nommen wurde. 

9.4 Der Netzbetreiber kann zusätzliche Ablesungen vornehmen oder kostenlos vom Kunden verlangen, 
wenn es hieran ein berechtigtes Interesse hat. 

10. Abrechnung und Abschlagszahlungen gemäß § 24 und § 25 AVBWasserV 

10.1 Der Kunde zahlt für die Wasserversorgung gleichbleibende, vom Netzbetreiber festzulegende Ab-
schläge. Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Höhe der Abschlagszahlungen sind die 
Grund- und Mengenpreise für die Wasserversorgung nach dem jeweils gültigen Preisblatt des Netz-
betreibers sowie die Wasserverbrauchsmenge aus dem zuletzt abgerechneten Zeitraum. Bei Neu-
kunden bemessen sich die Abschlagszahlungen nach Erfahrungssätzen für Wasserverbrauchsmen-
gen vergleichbarer Kundengruppen. Macht ein Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich ge-
ringer ist, so wird der Netzbetreiber dies angemessen berücksichtigen. Um eine möglichst wirklich-
keitsnahe Bezahlung des Wasserverbrauchs zu erreichen und erheblichen Nachzahlungen des Kun-
den bei der Jahresabrechnung vorzubeugen, kann der Netzbetreiber bei der Bemessung der Ab-
schlagszahlungen zu erwartende Verbrauchssteigerungen berücksichtigen. 

10.2 Ändern sich die Preise während des Abrechnungszeitraumes, ist der Netzbetreiber berechtigt, die 
Abschlagszahlungen ab dem Änderungszeitpunkt dem Prozentsatz der Preisänderung entsprechend 
anzupassen. 

10.3 Das Abrechnungsjahr umfasst etwa zwölf Monate, entspricht aber nicht zwangsläufig dem Kalender-
jahr.  

10.4 Der Netzbetreiber stellt das Entgelt für die Wasserversorgung nach den Grund- und Mengenpreisen für die 
Wasserversorgung gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers unter Anrechnung der geleisteten 
Abschlagszahlungen in Rechnung (Jahresabrechnung). Vom Kunden zu viel gezahlte Beträge werden dem 
Kunden innerhalb von zwei Wochen ab Rechnungsdatum erstattet; bei vom Kunden zu wenig gezahlten Beträ-
gen gilt Ziffer 11.1. 

10.5 Eine Änderung der Abrechnungszeiträume und der Zeiträume für die Abschlagszahlungen bleibt dem Netzbe-
treiber vorbehalten. 

10.6 Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erstellt der Netzbetreiber eine Schlussabrechnung. 

11. Zahlungsverzug gemäß § 27 AVBWasserV 

11.1 Soweit in diesen Ergänzenden Bedingungen nichts Abweichendes bestimmt ist, werden Rechnungs-
beträge zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, Abschlagszahlungen zum jeweils 
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festgelegten Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fäl-
lig. 

11.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Netzbetreiber, wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten dem Kunden 
pauschal gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt des Netzbetreibers in Rechnung stellen. Der Kunde 
hat das Recht nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger 
entstanden ist, als es die Pauschale ausweist. 

11.3 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich 
für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 

12. Vorauszahlungen gemäß § 28 AVBWasserV 

Verlangt der Netzbetreiber vom Kunden eine Vorauszahlung nach § 28 AVBWasserV, ist diese sofort 
fällig. 

13. Umsatzsteuer 

Auf die Preise wird die jeweils gültige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) berechnet.  

14. Auskünfte 

Der Netzbetreiber ist berechtigt, dem jeweiligen Abwasserbeseitiger für die Berechnung seiner Ent-
wässerungsentgelte den Wasserbezug des Kunden mitzuteilen. 

 


